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Die Agrarpolitik und die Bauernbewegungen im Baltikum im 17.-19. Jh. sind Objekt von

zahlreichen Untersuchungen gewesen, die in Hinsicht der Bauernbewegungen oft den Charakter

einer Mikroanalyse trugen. Auf Grund dieser Fall-Studien wird ein Versuch gemacht, einen
Überblick der Hauptprozesse der sozial-politisch-6konomischen Entwicklung zu entwerfen und

einige Grundprinzipien der theoretischen Modelle der Krone-Gutsherr—-Bauer Verhiltnisse zu

erldutern. Man wird betont die Aufmerksamkeit auf @е inneren Widerspriiche der handelnden

Personen und sozialen Schichten und auf die qualitativen Veranderungen in dem Prozesse der

sozialen und agrar-politischen Entwicklung richten.

Die auf der Fronarbeit basierenden Gutswirtschaften entfalteten ihre Tétigkeit
im Baltikum intensiv vom 17.Jh. an. Die landwirtschaftliche Entwicklung
sowohl ег Giiter als auch ег Bauernhéfe wurde durch @е von

Kriegsverheerungen und Mißwachsperioden verursachten Riickschldge haufig
unterbrochen. Dennoch erweitertensich im Laufe der Zeit sowohl Guts- wie auch
Bauernfelder. Wir haben mit einer immerwédhrenden Parallelentwicklung der
Guts- und Bauernwirtschaften zu tun — sowohl Hofsfelder als auch Bauernfelder

erweitern sich (wohl nicht gleichmißig) aber bestindig. Um seine Felder zu

vergroßern, mufl der Gutsherr von den Bauern immer und immer mehr
Arbeitskraft verlangen; um seine Wirtschaft funktionsfdhig zu halten, versucht

der Bauer von seiner Arbeitskraft moéglichst wenig abzugeben. Es geht um lokale

Erscheinungsformen von mehr allgemeinen Prozessen. "Es erdffnet sich damit

ein "Kriftefeld"", hat H. Wunder geschrieben, "in dem Bauern und Herren in
wechselnden Situationen um den "gerechten" Anteil an den Ertrdgen bauerlicher
Arbeit und an bauerlicher Arbeitskraft, aber auch um Status und Ehre rangen."!
"Die Bauern reagierten eigensinnig und/oder widerstéindig, wenn sie das (durch
sie durchaus akzeptierte) soziale Normgefiige infolge feudalherrlicher Über-

Forderung verletzt sahen, sich einem Unrechtbewuft wurden und den Spielraum
der bauerlichen Wirtschaft als gefahrdet empfanden",? schreibt J. Peters.

! Wunder, H. Das Selbstverstindliche Denken. Ein Vorschlag zur vergleichenden Analyse
lindlicher Gesellschaften in der Frilhen Neuzeit, ausgehend vom "Modell ostelbischer
Gutsherrschaft". — Historische Zeitschrift, Beiheft 18: Peters, J. (Hrsg.). Gutsherrschaft als
soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frithneuzeitlicher

Agrargesellschaften (Im folgenden HZ Bh 18), 38.
.

2 Peters, J. Eigensinn und Widerstand im Alltag. Abwehrverhalten ostelbischer Bauern unter

Refeudalisierungsdruck. — In: Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte, 1991, Teil 2, 92.
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Schon vom Anfang der von uns behandelten Periode an macht sich eine
durchaus energische Einmischung des Staatsapparats der feudal-absolutistischen
Monarchie in @е gutsherrlich-bduerlichen Verhéltnisse bemerkbar. Nach
C. Zimmermanngab es iiberall in Europa "...seit dem 17. Jahrhundert wachsende

Durchorganisation des Feudalismus durch steigende staatliche Kontrolle und den
Aufbau von rechtsfordernden Institutionen ..."3 Folglich werden wir die

Entwicklung eines komplizierten dreieckigen Systems untersuchen, dessen

Hauptaktoren und -faktoren der Bauer, Gutsherr und Monarch (mit seinen

Beamten) waren. Dabei kénnen wir uns auf umfangreiche Forschungsresultate
stiitzen. Wéhrend der verflossenen mehr als 50 Jahre wurde die Lage der
baltischen Bauern und ihr Widerstand gegen die feudale Unterdriickung ziemlich

durchgehend untersucht. Die Resultate der Forschung der Situationen und
Aktionen im Laufe von tiber 620 Féllen vom Widerstand und йеп sogenannten
Unruhen wurden in zahlreichen Artikeln und Monographien publiziert.* Alle
diese Akte des Widerstandes wurden in der Regel einer tiefgehenden, sozusagen
mikrohistorischen, Analyse unterworfen. Die Reaktionen der Korporationen der
Gutsherren (der baltischen Ritterschaften) waren schon friiher einer eingehenden
Analyse unterworfen worden.’ Alle diese in gewissem Sinne mikrohistorischen

Aktionsbeschreibungen wurden einer neuen Priifung unterzogen, um

auszufinden, ob die bisherigen Erkldrungsmodelle (die mit Bezug auf

Bauernaktionen hauptsédchlich auf der marxistischen Theorie begriindet waren)
standhalten, oder об man Grundsteine fiir andersweitige makrohistorische

Interpretationen finden kann.
Wie ). Peters betont hat, koénnen Informationen iiber - "...konkrete

Lebenswelten einzelner Menschen und Menschengruppen einen unverzichtbaren
Priifstein fiir die (selbstverstidndlich) mitzudenkenden Makrostrukturen bilden."®

Die Gutswirtschaften entfalteten sich in vollem Umfang im Baltikum im
Laufe des 17. Jahrhunderts. Von dieser Zeit an iiberstiegen die Einnahmen von

den Hofsfeldern die Einnahmen, die vom Gutsherren von den Bauern in Form

von verschiedenen Abgaben erhalten wurden. Der Prozef3 der Befestigung йег

Bauern zur Scholle war vollendet und die Bauern wurden leibeigen. Alle Formen

von ordindren und extraordindren Fronleistungen waren vollstdndig entwickelt,
und die Dienstobliegenheiten der Bauern waren sehr driickend geworden. Aber in
dem gleichen Jahrhundert begannen auch die Versuche der staatlichen

Administration, die bduerlich-gutsherrlichen Verhiltnisse zu regulieren. Wie in
Schweden selbst, wurde auch in seinen Baltischen Provinzen eine Justizreform

durchgefiihrt. Mit der von Gustav Adolf 1632 im Baltikum durchgefiihrten
Justizreform wurde die Jurisdiktion der Gutsherren iiber ihre Bauern aufgehoben,
und nur das Recht der Hauszuchthinsichtlich der auf dem Gute Fronen leistenden

3 Zimmermann,C. Biuerlicher Traditionalismus und agrarischer Fortschritt in der friihen

Neuzeit. — HZ Bh 18, 230.
“

Брежго Б. Р. Очерки по истории крестьянских движений B Латгалии 1577—1907. Рига,
1956; Kahk, J. Eesti talurahva vditlus vabaduse eest. Talurahva vastuhakud ja rahutused aastail
1816-1828. Tallinn, 1962; Kahk, J. Murrangulised neljakiimnendad. Tallinn, 1978; Kahk, J.

Rahutused ja reformid. Talupoegade klassivoitlus ja mdisnike agraarpoliitika XVIII ja XIX

sajandi vahetusel (1790-1810). Tallinn, 1961; Kahk, J. 1858 aasta talurahvarahutused Eestis.
Mahtra soda. Tallinn, 1958; Stepermanis, M. Zemnieku nemieri Vidzemé_1750-1784. Riga,
1956; Strods, H. Kurzemes kropa un zemnieki 1795-1861. Riga, 1987; Opik, E. Talurahva

mdisavastane voitlus Eestis Pohjasdja esimesel poolel 1700-1710, Tallinn, 1964; Zutis, J.

Latvija klausu saimniecibas sairSanas perioda un Kauguru nemieri 1802 gada. Riga, 1953;
Zutis, J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brivlaiSana XIX gadsimta 20 gados. Riga, 1956;
Zutis, J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku likumi XIX gadsimta sakuma (1804-1819). Riga,
1954.

> Gernet, A. v. Geschichte und System des béuerlichen Agrarrechts in Estland. Reval, 1901;
Tobien, A. v. Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert, I. Berlin, 1899; 11. Riga, 1911.

6 Peters, J. Gutsherrschaftsgeschichte in historisch-anthropologischerPerspektive. —HZ Bh 18, 6.
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Bauern blieb bestehen. Als Gerichte erster Instanz, wo auch die Bauern über ihre

Gutsherren Klage erheben konnten, funktionierten in Livland vier Kreisgerichte
und in Estland drei Manngerichte, dessen Mitglieder die Regierung aus dem

ortlichen Adel ernannte, die aber auf Grund allgemeingiiltiger Gesetze Recht

sprachen. Als Gerichte zweiter Instanz funktionierten in Livland das Hofgericht
und in Estland das Oberlandgericht und auf ihre Entscheidungen konnte man bei

Regierungsbehdrden oder bei dem Monarchen selbst apellieren.”
In der Mitte des 17.Jh. entschloß sich die schwedische Regierung, der

Expansion des schwedischen Hochadels Grenzen zu setzen und die ihnen
verschenkten Giiter der Krone zuriick zu nehmen (zu reduzieren). Am Ende des
17. Jh. waren 80% von all den Landern, die in Schweden vom Ende des 16. Jh. an

den Adel doniert wurden, der Krone zuriickgezogen.® Von 1681 an begann die

Tétigkeit ег speziell fiir Livland und Estland eingesetzten Reduktions-
kommission. Wenn vormalsall das Land in den Handen des Adels war, dann war

nach der Beendigung der Reduktion in Livland 80%, in Estland 54% und auf der
Insel Saaremaa (Osel) 30% des Lanbesitzes der Krone zurlickgezogen. Um @е
Kronsteuern genauer zu bestimmen, und die Einnahmen der Krone reduzierten
Giiter zu ermitteln, wurden umfangreiche Landvermessungen durchgefiihrt und

Gutskarten ausgestellt.’
Schon 1681 begann man nach Bepriifung der Dokumente das Einziehen der

zur Krone gehorenden Giiter. Parallel dazu begann auch die allgemeine Revision
aller Giiter. Alsbald stellte es sich heraus, @аВ die bisher benutzten

Steuerungsprinzipien veraltet waren, weil man bei der Besteuerung der Bauern-

und Gutsldnder nicht feststellte, welche und wieviel Lander sie besal3en, was ihr

eigentliches steuerbares Einkommen war. Darum wurde 1687 eine Steuerin-
struktion eingefiihrt, nach welcher angenommen wurde, dal der Bauer von einer
Tonnstelle (0,7 ha) mittelmédßigen Ackerlandes nach Abrechnung des Saatkornes
2 Tonnen (1 Tonne ungefdhr 80 kg) Hartkorn erntet, wovon 1 Tonne fiir
Konsumtion gerechnet wurde, und fiir die zweite muflte er Abgaben geben und
Dienste leisten. Die eine Tonne Korn wurde einem Taler gleichgerechnet und
diese = Summe mußten @е béuerlichen Leistungen und Abgaben
zusammengerechnet nicht iibersteigen.'”

Schon 1931 hat J. Vasar darauf hingewiesen, daßl es naiv wire, aus dem
besseren rechtlichen Status der Bauern in Schweden zu folgern, daß @е
schwedische Regierung gerade deshalb eine "bauernfreundliche" Politik im
Baltikum getrieben habe. Gerade im Gegenteil — @е schwedische

Hocharistokratie, die großen Landbesitz in Livland hatte, versuchte die "livladn-
dischen Ordnungen" auch in Schweden einzufiihren. Aber diese Hocharistokraten
konnten ihre weitldufigen Besitztiimer nicht selbst bewirtschaften und miif3ten sie
in Arrende geben. Und in diesen Féllen waren sie interessiert, daß @е
Arrendatoren ihre Besitztiimer nicht ruinierten, und darum versah man die Guts-
Arrende Kontrakte mit vielen Sétzen, die die iibermdfige Belastung der Bauern

verhindern sollten. J. Vasar weist daraufhin, da3 die von derRegierung spiter in
den Krongiitern eingefiihrten Kontrakte und ihre "Bauernschutzparagraphen"
sich in vielem diesen Privatarrendekontrakten dhneln.!! Die Zentralregierung
mit ihrem Beamtenapparat trat in gewissem Sinne in der Rolle des Oberfeudals

auf, und in ihrer Tétigkeit zeigten sich gewisse patriarchalische Ziige.

7 Gernet, A. v. Geschichte, 7-8; Tobien, A. v. Die Agrargesetzgebung, I, 46-47.
% История крестьянства в Европе — эпоха феодализма, Ш. Москва, 1986, 201-202.
?

Eesti talurahva ajalugu, I. Tallinn, 1992, 552-553.
10" Sammlung der Gesetze welche das heutige livldndische Landrecht erhalten, kritisch bearbeitet,

II — Aeltere hinzugekommene Landesrechte, I Abteilung — Landesordnungen vom Jahr 1680 bis
1710,Riga, 1821, 1264.

' vasar, J. Karl XI talupoegade kaitse pohialuste viljakujunemine Liivimaal a. 1681-1684. —

Ajalooline Ajakiri, 1931, 11, 71-73.
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Aber wenn man die Leistungen und Abgaben fixierenden Wackenbiicher

zusammenstellte, dann waren, wie es E. Opik fest§estellt hat, die Leistungen und

Abgaben in der Regel nicht kleiner als friiher.!* Auch trieben die zu Кгопе-

Arrendatoren gemachten Gutsherren von den Bauern ihre fritheren Schulden
riicksichtsloser ein. Das rief massenhafte Klagen seitens der Bauern hervor,
dessen Vertreter oft auch nach Stockholm fuhren, um dem Koénig selbst ihre

Klagen einzureichen. Darauf mufite Karl XI., der persénlich wirklich die Lage
der Bauern verbessern wollte, reagieren, und es wurde eine Reihe von speziellen
Instruktionen und Reglementen zum Schutz der Bauern ausgegeben. In seiner
1693 ausgegebenen Verordnung iiber "Die Arrende-Kontrakte der Krongiiter",
machte der Konig den ortlichen Behdrden zur Pflicht, streng dariiber zu wachen,
daß die Krongiiter nicht deterioriert wurden.”® In der Instruktion an den
Okonomie-Statthalter von 1691 wurde verordnet, ЧаВ ш йеп in Krongiitern
gefiihrten Biichern "... Rechnungen fiir jegliche Bauern ..." fixiert sein miif3en,
wonach man sehen kann, was der Bauer schuldig ist, und was er schon geleistet
hat, auch muflte "...ein jeder Bauer ein Quittung-Buch in seiner eigenen
Verwahrung haben ..."'* In dem 1696 publizierten Okonomie-Reglement stand:
"Kein Arrendator mufl einen Bauern zu mehrerer Wochen-Arbeit oder Tage-
Werck zwingen, als das Wacken-Buch in sich hélt, bey zwey Rthir. S.M. Strafe
vor ein Tages-Werck mit Anspann, und ein Rthlr. S.M. vor ein Tagewerck zu

Fuss."!> Die Reglemente bestimmten genau die Preise aller von Bauern

geforderten Abgaben; der Anspannstag wurde 4 Groschen, der Fußitag 3

Groschen gleich%erechnet. Das Einziehen des Bauernlandes wurde bei strenger
Strafe verboten.! ;

Die Einfiihrung der Fronregulation, und besonders die vom Staate bestdtigten
Wackenbiicher, er6ffneten eine prinzipiell neue Epoche ш den -gutsherrlich-
bduerlichen Beziehungen. Obwohl bald die schweren Zeiten des Nordischen

Krieges heranzogen, konnte man im Gedédchtnis der Bauern die Prinzipien der

"schwedischen Reformen" nicht ausloschen.
Nach den Verwiistungen des Krieges und im Bestande des Reiches, wo

unbegrenzte Leibeigenschaft herrschte, verschlimmerte sich die Lage der
baltischen Bauern. Aber es wire iibertrieben, ihre Lage als gédnzlich rechtlos zu

beschreiben, wie es manchmal geschehen ist.'” Die Zarenregierung hatte nicht
nur die reduzierten Giiter den vorigen Besitzern zuriickgegeben und die

Privilegien der Ritterschaften bestétigt, sondern auch die Aufrechterhaltung der

allgemein bestehenden Ordnung garantiert. Obwohl die Zahl der Krongiiter
betrdachtlich vermindert wurde, funktionierten @е Okonomie—Statthalter—

Verwaltungen weiter, und alle hinsichtlich der Kronbauern ausgegebenen
Verordnungen wurden von der Zaren-Regierung bestitigt.'®* Wie J. Zutis zeigte,
wurde in 1720er Jahren in Livland die Durchfiihrung der Revisionen "nach
schwedischer Methode" (das heifit nicht nach Menschenzahl, sondern nach

Landfliche) auf dringen der Staatsbehorden wieder eingefiihrt.!”
Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts begann sich die zaristische Regierung

energisch mit der Regulierung der gutsherrlich-bduerlichen Verhiltnisse im
Baltikum zu beschéftigen. 1762 machte der General-Gouverneurvon Est- und

12 Opik, E. Talurahva, 22-25.
13 Sammlung der Gesetze, 1197.
14 Ibid., 1241.

15 Ibid., 1211.
16 Ibid., 1214,
17 Eckardt, J. Livland im achtzehnten Jahrhundert, I. Leipzig, 1876, 104; Eesti rahva ajalugu, lIL.

Tartu, 1935, 1312.
18 Sammlung der Gesetze, 1194-1195.
® Зутис Я. Остзейский вопрос в ХУШ веке. Рига, 1946, 97.
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Livland, GrafBrowne, das Kreisgericht von Tartu darauf aufmerksam, da3 man

über die Bauern von Privatgiitern nach dem von Gustav Adolf 1632

ausgegebenen Gesetz Recht sprechen miisse.?’ Im Juli 1762 forderte die Kaiserin

Katharina П. selbst von Browne Erkldrung dariiber, warum die Gutsherren von

den Bauern der Privat- und Krongiiter iiberméfige Leistungen verlangen und sie

zu hart ziichtigen.?! Browne ermahnte die Gerichtsbehdrden, daß sie @е

Bauernklagen aufmerksamer behandeln miissen. Dann wandte er sich direkt an

den livldndischen Adel. "lhro Kaiserl. Majestdt, deren Landesmiitterliche

Sorgfalt sich auch auf geringsten Dero Unterthanen erstreckt, und der Sonne

gleich auch die tiefsten Thiler beleuchtet und erwédrmt, haben durch die bei
demselben angetragenen Klagen, mit Missfallen erfahren auch zum Theil bei

dero Passage wahrgenommen, in wie grossen Bedruck der Bauer in Livland

lebe...", teilte ег Generalgouverneur 1765 dem livldndischen Landtag mit,
hindeutend auf den neuerlich stattgefundenen Besuch der Monarchin. Die
Kaiserin sei fest entschlossen, fuhr Browne fort "... dieser Misere abzuhelfen und

sonderlich der tyrannischen Hérte und dem ausschweifenden Despotismo (ich
bediene mich hier der eigenen Ausdriicke unserer grossen Monarchin —

Bemerkung Brownes) Grenzen zu stellen um so mehr entschlossen, als das

Dominium Supreminens der Krone dadurch benachteiligt wiirde."??
General-Gouverneur Browne zwang den Landatg von 1765, einige

Maßnahmen zur Regelung der gutsherrlich-bduerlichen Verhiltnisse zu

ergreifen. Auf Grund dieser Beschliisse publizierte er 1765 ein Patent, laut
welchem die Rechte der Bauern, die Überschiisse ihrer wirtschaftlichen Tatigkeit
zu verkaufen und gegen ihre Gutsherren Klage zu erheben, bestdtigt wurden. Die
Gutsherren verpflichteten sich die bestehenden Arbeitsleistungen und Abgaben
der Bauern nicht zu erhéhen.?? Nach der dabei veridußerten Meinung des General-

Gouverneurs, war es notig, daB die Leistungen der Bauern genau bestimmt wéren

und "... mit dem Vermdgen der Bauern in einem Verhiltnisse stehe(n); dass z.B.

zu jeder Arbeit, nach der Grdsse der Gesinde, gewisse Tage auferlegt werden und
dass diese Arbeit nur zu diesen Erfordernissen angewendet und wenn solche

nicht nöthizš der Bauer nicht an derer Stelle zu anderen Frohndiensten angestrengt
werde ...".

Schon in der 1935 ausgegebenen "Geschichte des Estnischen Volkes" wurde

gezeigt, daß solche Verordnungen eigentlich in der Lage der Bauern fast nichts
veridnderten.” Überzeugend wurde das nachher von M. Stepermanis bewiesen.?6
Das Klagerecht hatten die Bauern praktisch schon ldangst vor 1765. Auchkonnte
man den Bauern das Eigentumsrecht auf fahrende Habe nicht "schenken" — ohne
das konnte das Wirtschaftssystem des Feudalismus gar nicht funktionieren und
das Recht der Bauern in Stddten Handel zu treiben, war in den Gewohnheits- und
auch geschriebenen Rechten schon lidngst fixiert.

Die von der zweiten Hélfte des 18. Jahrhunderts erhaltenen Archivdokumente

sprechen von dem hartndckigen Bestreben der Gutsherren, ungeachtet ihrer

Versprechungen die Fronleistungen der Bauern zu erhéhen und von dem
erbitterten Widerstand der Bauernschaft dagegen.

0 Stepermanis, M. Zemnieku, 82.
2! Ibid., 85.
22 Samson v. Himmelstiern, R.J.L. Historischer Versuch über @е Aufhebung der

Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in besonderer Beziehung auf das HerzogthumLivland.

— Beilage zum Inland, 1838, 49.
23 Ibid., 90.
24 Ibid,, 51.
25 Eesti rahva ajalugu, 111, 1467.
% Stepermanis, M. Zemnieku, 121-125.
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Bei der Einfiihrung der Kopfsteuer im Baltikum 1783 wurde betont, аВ @е

von jedem Bauern einzeln gefordert wird (obwohl in der Praktik die Gutsherren

die Steuer bezahlten und dafiir von den Bauern mehr Frone forderten). Die
Bauern verstanden aber diePublikation iiber die Kopfsteuer in diesem Sinne, аВ
sie von nun an selbst der Krone Steuern zahlen miissen und von den

gutsherrlichen Obliegenheiten befreit sind. 1784 brachen in Livland starke
Bauernunruhen aus. Um den Widerstand der Bauern zu unterdriicken,
veranstaltete der Tartuer Kreishauptmann Kriidener mit einem Militirkommando
im Juni einen "Beruhigungs-Marsch" durch den ganzen Kreis und verteilte harte

Priigelstrafen. Kriidener teilte der Gouvernementsregierung mit, daß3, seiner

Meinung nach, nur ein solcher Verbrecher wie Pugacev fehle, um das ganze Land
in die Flammen des Bauernkrieges zu stiirzen. In Gegenwehr sammelten sich
auch die Bauern in bewaffnete Scharen, und eine solche stirmte das Gut
Haaslava und verwundete den Disponenten. Als die Bauern es versuchten, auch
das Kommando von Kriidener anzugreifen, wurden sie zurtickgeschlagen.

In der zweiten Hélfte des Monats Juni waren ortliche Behoérden von Panik

ergriffen. General-Gouverneur Browne forderte neue Hilfstruppen und

rapportierte, dal wenn er solche nicht bekomme, miisse er sich nach Riga
zuriickziehen und das Land in den Hénden der Rebellen lassen. Im Lande

verbreiteten sich Geriichte, dal die Letten ihren traditionellen Johannisabend,
wenn im ganzen Land Johannisfeuer brannten, zu benutzen versuchen, um eine
Sizilianische Vesper zu veranstalten und alle Deutschen (Stiefeltrdger) zu toten.

Im Gute Endzelis hatte ein Bauernknecht von einem Plan erzihlt, alle Gutsherren
mit ihren Familien in den Gutshdusern einzusperren und zu verbrennen. Vor

Johannistag bemerkte man verddchtiges Zusammenlaufen um dén Stidten
Valmiera und Valga und die Biirgergarde wurde mobilisiert. Wenn man die
Bauern aus der Stadt Valga vertrieb, gab es kleinere Zusammenstoße.?’
Insgesamt waren 1784 151 Giiter von Bauernunruhen ergriffen.

M. Stepermanis, der eine spezielle Monographie iiber die Bauernunruhen in
Livland in der zweiten Hélfte des 18.Jh. geschrieben hat, kam zur

Schlußfolgerung, daB die Bauern die Gutsherren zwangen, ihr Versprechen von

1765 zu halten und sich mit der Frage der Fronregulierung ernst zu

beschiftigen.?®
Die vom Ende des 18. Jh. erhaltenen Dokumente sprechen dariiber, аВ @е

Bauern sich in ihrenKlagen in der Regel auf die "alten Wackenbiicher" beriefen.
Darauf antworteten manche Gutsbesitzer damit, daß е ihre Léander

einigermaflen vermessen ließen und dann neue, ihren Interessen entsprechende
Wackenbiicher einfiihrten. Damit waren natiirlich die Bauern nicht einverstanden
und wegen der daraus entstandenen zahlreichen Konflikte erwog @е

Gouvernementsregierung die Notwendigkeit, solche private Wackenbiicher zu

verbieten.?’

‚

In diesen Jahren wurde auch die Aufmerksamkeit der europédischen
Offentlichkeit auf die Lage der Bauern in Livland gezogen. Der livldndische

Pastorensohn, Garlieb Merkel, machte 1795 den Pastor der Johanniskirche in

Riga, K. G. Sonntag, mit dem Manuskript seines Buches iiber die Lage der
livlandischenBauern bekannt. Wenn aber ortlich keine energischen Maflnahmen

vorgenommen wurden, verdffentlichte er Ende des Jahres 1796 seine

Kampfschrift in Leipzig. Das Biichlein von Merkel ist vom Geiste des radikalen

Aufklarertums getragen — es begrenzt sich nicht mit bloßer Beschreibung der

schweren Lage der Bauern, sondern warnt auch die Gutsherren vor der

27 Stepermanis, M. Zemnieku, 337-344.
28 Tbid., 365-366.
29 Abolina, M. Vidzemes zemnieku klausas un nodevas 18. gs. beigas. (Materiali Latvijas PSR

saimnieciskas attistibas vesturéi.) — In: VEstures problemas, I. Riga, 1957, 31, 43.
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Vergeltung. Merkel, der Augenzeuge der Ereignisse des Jahres 1784 gewesen

war, schreibt in seinem Buch: " Die Nation hat aufgehort der sklavische Hund zu

sein
...

Sie ist ein Tiger, der mit stiller Wuth an seinen Fesseln knirscht, und

sehnsuchtsvoll den Augenblick erwartet,wo er sie zerbrechenund seine Schmach

in Blut abwaschen kann
...

Alle Hofe und Stédte wiirden gepliindert und stédnden

in Flammen. Die Gutsbesitzer sihen ihre Familien schinden und wiirden dann

mit ihr zu Tode gemartert ..." Merkel bringt eine von ihm gehdrte Außerung eines

Bauern von Uue-Laitse: " Was? Herren? Der driiben im Himmel und sie in

Petersburg sind rechtméfßige Herren. Die iibrigen verdienen, dass man sie mit

Keulen erschligt ...".3°
Viele Adlige, die spiter aktiv an der Agrarpolitik teilnahmen, waren mit йеп

Werken von Merkel bekannt. Auch war mit seinen Ideenbekannt K. G. Sonntag,
der in seiner Er6ffnungspredigt des livldndischen Landtags von 1795, von einer

600jdhrigen Schuld sprach und die Gutsherren ermahnte, die Lage der Bauern zu

erleichtern.’! Wenn aber der Landtag die Bauernfrage zu behandeln begann, dann
stellte Fr.v. Sivers zur Behandlung 20 von ihm zusammengestellte
Propositionspunkte, @ welchen behauptet wurde, dal die Verwirrnisse und
Bauernunruhen vor allem damit hervorgerufen wurden, da3 man die Klagen der
Bauern in verschiedenen Behordeinstanzen verhandle und damit Verwirrung
stifte. Nach der Meinung von Sivers miilite die Ritterschaft die Regelung йег

Bauernangelegenheiten in ihre Hédnde nehmen, aber auch etwas Praktisches

durchfiihren, um die Lage der Bauern zu verbessern. Es scheint, daß Fr. v. Sivers
@е wirkliche Lage verhdltnismdßig gut kannte und verstand, dal man etwas zur

Regulierung der gutsherrlich-bduerlichen Verhéltnisse vornehmen miisse. Wenn
er später mit der Mehrheit seiner Standesgenossen in scharfen Konflikt geriet,
dann schrieb er in einer Eingabe: "Lange seufzte eine halbe Million Menschen

unter dem Druck willkiirlich auferlegter schwerer Lasten einiger Gutsbesitzer
und hartherziger Péchter. Viele dieser Ungliicklichen wurden durch

unmenschliche Behandlungen theils Selbstmdérder, theils misshandelt, gemartert
oder zu Tode gepeitscht, wie mehrere Untersuchungsakten beweisen. Viele

Tausende, ja fast alle Knechte mit ihren Weibern und Kindern ernédhrten sich
kiimmerlich von Kaffbrod, welches ein gutgendhrter Hund nicht fressen wird

...

Und selbst die besser Behandelten genossen nur einen prekéren, leidlichen

Zustand ...".3?
Auf den Landtagen von 1795-1797 versuchte die livldndische Ritterschaft

hartndckig die Regulierung der Lage der Bauern nach den "schwedischen

Methoden" alleinig in ihren Hinden zu behalten.®® Das Projekt des Landtages
wurde aber vom Senat scharfer Kritik unterworfen; zeitweilig bezweifelten die

Reichsbehdrden, ob man {iberhaupt berechtigt wire, die Bauernfrage zu

diskutieren und Sivers wurde temporir von dem Amte des Landrats enthoben.?*
Dann verschirfte sich aber unerwartet die Lage. In Zusammenhang mit

Unterdriickung der Bauernunruhen auf dem Gute Pdoravere rapportierte der

General-GouverneurL. Nagel dem Kaiser Paul 1. und fligte seinem Rapport auch

einige Angaben iiber die Klagen der Bauern hinzu. Unerwartet bekam er aber aus

Petersburg den strengen Hinweis, allen Gutsbesitzern Livlands bekannt zu

30 Merkel, G. Die Letten vorziiglich т Liefland am Ende des philosophischen Jahrhunderts. Ein

Beitrag zur Volker und Menschenskunde. Leipzig, 1797 (das Ausgabejahr gaben die

Buchdrucker in diesen Jahren oft mit gewisser Verspatung an), 226-227, 231.
3! Kahk, J.Rahutused, 211.
32 Tobien, A. v. Die Agrargesetzgebung, I, 230.
33 Altements, A. Vidzemes zemnieku reformajautajums 1795-97 g. — Latvijas Véstures Instituta

Zurnals, 1938, 1.
3 Kahk, J.Rahutused, 311-312.
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machen, "... dass wenn sie von ihren Bauern etwas iiber das im Wackenbuch

bestimmte fordern oder ihnen auferlegen werden...", ihre Giiter "unter

Kronsdisposition" gestellt werden wiirden.*> Im Juli 1800 forderte Nagel die

Landrite Buddenbrock und Mellin auf, ihm die Verzeichnisse der Gutsbesitzer

vorzustellen, in wessen Giitern es noch keine Wackenbiicher gab. Um aber der

strengen Vorschrift des Kaisers Folge zu leisten, sandte Nagel ihm ein Projekt des

Wackenbuches, das er selbst nach dem Beispiel der Wackenbiicher der Krongiiter
zusammengestellt hatte.’® Damit hatte die Frage der Wackenbiicher eine dußerst

verworrene und auch fiir den Gutsherren gefdhrliche Form angenommen.
Zum Gliick der livlandischen Ritterschaft fand bald ein neuer Wechsel auf

dem Throne Ruß3lands statt. Der neue Kaiser Alexander I. wurde wéhrend seines
Besuches nach Livland 1802 mit Fr. v. Sivers und dem Rektor der Universitit

Tartu, G. Fr. Parrot, bekannt. Am Ende des Jahres fand ein Ereignis statt, das die

Behandlung der Agrarfrage bedeutend beschleunigte. -
Im Herbst 1802 wurde das Steuersystem im Baltikum insofern verdndert, daf3

man die bisher in Korn und Heu eingetriebene sogenannte Station erlief3, dafiir

aber die Summe des Kopfgeldes erhdhte und damit auch den Gutsherren die

Moglichkeit gab, die an Stelle vom Kopfgelde zu leistenden Fronen zu erhéhen.
Der Ukas schrieb vor, dafl die Gutsherren seinen Inhalt den Bauern erkldren

mußten.’’” Das gab von neuem Anstoß fiir Geriichte und auf einigen Giitern
veräußerten die Bauern die Meinung, daf3 sie mit Einfiihrung dieses Gesetzes der
Krone iibergeben werden und von allen Verpflichtungen gegeniiber еп
Gutsherren frei werden. Fiir Untersuchung des Protestes der Bauern von Kauguri
traf am 7. Oktober in Begleitung von 120 Grenadieren am Ort der Landrichter

Ungern-Sternberg ein. Schon am Abend der Ankunft ließ er dieFronknechte

durchpriigeln, aber die Bauernwirte zwecks weiterer Untersuchung in den

Hofsgebduden einschließen. Frith am folgenden Morgen versammelte sich eine

Menge von Bauern von Nachbargiitern, die die Befreiung der arretierten
Bauernwirte forderten. Wie Ungern-Sternberg spéter berichtete, daß "... die
Bauern in der irrigen Wahn stidnden, diese Publikation sei falsch, Sr. Kaiserliche

Majestét habe sie frey gelassen, sie hitten nun nicht nétig, ihren Gutsherren die

gesetzlichen Gerechtigkeits-Abgaben und Arbeiten zu leisten ...".’® Um Zeit zu

gewinnen, versprach Ungern-Sternberg den Bauern, daB in néchsten Tagen der
General-Gouverneur selbst dahin kdme, aber zugleich forderte er neue Truppen,
die am 8. Oktober abends mit 4 Kanonen ankamen. Die neuen Verhandlungen am

9. Oktober waren vom Anfang an sehr gespannt. Die Bauern schrien, daf3 sie
"... wollen ihre Briider bis auf Blut vertheidigen ..." und daf sie den eigentlichen
kaiserlichen Ukas haben wollten, der ihnen "... villige Freiheit gebe, indem sie
erfahren hétten, dal in und um Petersburg alle Erbleute fiir frey erkldrt worden

waren
...

sich alle nach Petersburg begeben und den Kaiser selbst fragen, sie
wollten wohl gehorchen, aber bloß dem Kaiser." Die kriegerisch gesinnten
Bauern erklarten auch das, wenn "... auch hunderte von ihnen fielen, so wiirden
die Tausende, die librig bleiben, alle zermalmen und es sollte kein Stein auf dem
andern bleiben." Es wurden Drohungen verlautbart, alle Stiefeltrdger zu tdten.

Der Landrichter konnte beobachten, wie die Anfiihrer der Bauern andere

anspornten und dabei auch einigen feigeren Bauern Maulschellen erteilten.

Spontan brach der Kampf los und die Bauern, die durch Kartdtschensalven auf
der Stelle 4 Getotete verloren, muflten auseinandergehen.

35 Tobien, A. v. Die Agrargesetzgebung, I, 128.
3% Kahk, J. Rahutused, 313.
37 Kapostins, A. Vidzemes zemnieku nemieri Kaugurmuiza 1802 g. (Valsts Archiva Raksti, I).

Riga, 1924,3940,
38 Ibid., 110.
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Die Furcht vor Wiederholung dhnlicher Ereignisse zwang, die Ausarbeitung
eines neuen Bauerngesetzes zu beschleunigen. Schon im August 1802 hatte
Fr. v. Sivers in seinem Brief an Alexander I. einen Reformplan vorgelegt, nach

dem die Leistungen der Bauern nach Prinzipien der schwedischen Reformen vom

Ende des 17.Jh. durchgefiihrt werden miilten. Dafiir hédtte man neue

Landvermessungen durchfiihren miissen und dabei den Wert eines Hakens (und
den Wert der von ihm geleisteten Verpflichtungen) von 60 auf 80 Taler erh6hen,
weil man, wie die Ritterschaftsvertreter falschlich vorgaben, am Ende des 17. Jh.
den Wert der Heuschldge und anderen Appertinenzien nicht in Riicksicht

genommen hatte. Am Ende des Jahres wurde Sivers nach Petersburg gerufen, wo

er einen aus 12 Punkten bestehenden Reformplan zusammenstellte, der am 30.

Januar vom Kaiser bestétigt wurde und von nun an als eine Richtschnur bei

Ausarbeitung des neuen Bauerngesetzes dienen mußte.*
Auf dem im Februar 1803 beginnenden Landtag waren aber viele Mitglieder

der Meinung, daß3 Fr. v. Sivers seine Befugnisse iibertreten hatte und wollten

hartnidckig die von den Landtagen 1795-1797 ausgearbeiteten Prinzipien
durchsetzen. Eine sehr heftige Diskussion brach aus. Wie ein Landtagsmitglied
Weill es beschrieb, war aus dem "...sonst zu einem Zweck verbundenen
friedlichen Saal eine tumultuarische Versammlung geworden, in der die kalte

Vernunft von Leidenschaft tiberschrieen wurde, in der sich der Bruder vom

Bruder, der Vater vom Sohne trennte ..."*° Gegen Sivers wurde die sogenannte
Landesbeschwerde mit 59 gegen 17 Stimmen erhoben. Von einer Gruppe der

Adligen wurde als Gegenmaßßnahme vorgeschlagen, alle Bauern nach Verlauf
von 21 Jahren frei zu erkldren, was aber als Ablenkungsmandver von

Regierungsbehorden untersagt wurde.*’ Am Ende wurde mit der Ausarbeitung
des Gesetztextes eine spezielle Kommission (mit Vertretern der Ritterschaft) in

Petersburg zusammengerufen. Der von ihnen zusammengesetzte Text des
livlandischen Bauerngesetzes wurde ат 20. Februar 1804 vom Kaiser

bestätigt.*?
In dem livldndischen Bauerngesetz von 1804 wurden genaue Regeln fiir die

Vermessung des Bodens und die Schitzung йег Bodenqualitdt vorgeschrieben.
Alle Werte von Bauernabgaben und der Arbeitstage wurden bestimmt und ihr

Gesamtwert von einem Haken Bauernlandes diirfte nicht 80 Taler iibersteigen.
Die Minimalzahl der in einer Bauernstelle lebenden Personen war festgesetzt.
Der Gesamtwert der ordindren Frontage durfte nicht die Hélfte und die ег
extraordindren Fronen nicht ein Viertel des Gesamtwerts der Leistungen
tibersteigen; fiir die Naturalabgaben (Gerechtigkeit) blieb das letzte Viertel. Alle

Leistungen der extraordindren Fronen (Hilfsfronen) mufliten @ еп
Wackenbiichern genau beschrieben werden; ihr Anfang und Ende angegeben
werden. In der Regel miißten die Bauern nur so viel Fronen leisten, dal nicht

weniger als die Hiélfte der Arbeiter in der Bauernstelle zuriickblieb. Die
Bauernwirte hatten ihre Stellen in erblichem Besitz und konnten nur laut
Gerichtsbeschluß3 von ihren Stellen versetzt werden.

Im Unterschied zu Livland schrieb das 1804 fiir das Nachbargouvernement
Estland publizierte Bauerngesetz keine vorbereitenden Landvermessungen vor

(die Gutsherren selbst bestimmten den Wert des Landes und folglich auch die
Hohe der Leistungen) und die Große der einzelnen Kategorien derFronen war fiir
die Bauern viel ungiinstiger reguliert.

% Kahk, J. Rahutused, 319.
40 Tobien, A. v. Die Agrargesetzgebung, I, 182.
4l Kahk, J. Rahutused, 320.
* Iыд., 327.
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In beiden Gouvernements brachen Bauernunruhen aus, weil die den Bauern

ausgeteilten Wackenbiicher die bestehenden Obliegenheiten bestdtigten und nicht
die erhoffte Erleichterung brachten.

Starke Unruhen brachen in Livland aus, wenn im Juni @е
Revisionskommissionen begannen, den Bauern die neuen Wackenbiicher
auszuteilen. Der Vorsitzende der Revisionskommission des Rigaer Kreises,
Arssenjev, rapportierte, dal die Bauern die neuen Wackenbiicher nicht

entgegennehmen wollten und "... erklédrten, daB diese nicht vom Kaiser gegeben
sind, weil sie nicht den Inhalt haben, der ihnen versprochen war. In dem ihnen

ausgeteilten Gesetzbuche stehe, dal alle Leistungen bestimmt werden, aber mit

diesen Wackenbiichern sind sie den Gutsherren preisgegeben; dafl ihre Lage sich

gar nicht verdndert habe und ihre Habe wie zuvor der Willkiir des Herrn

unterliege." Protestierend gegen die neuen Wackenbiicher weigerten sich die
Bauern auch die vom Gesetz vorgeschriebenen Gemeindegerichtsmitglieder zu

wihlen. Am Ende 1804 und am Anfang des Jahres 1805 erfaliten die Unruhen
alle Kreise Livlands. Überall forderten die Bauern die "alten" oder

"schwedischen" Fronen. Zur Unterdriickung der Unruhen wurden von Siid-

Rußlland Kosaken gesandt, weil der in diesen Jahren mit Napoleon im Kriege
befindlichen Zarenregierung keine anderen Truppen zur Verfiigung standen.*?

Die Exemplare des neuen Bauerngesetzes waren in Livland schon im Sommer
1804 ausgeteilt, in Estland geschah es erst am Anfang des Jahres 1805. Es ist

bekannt, da3 einige Exemplare des fiir Livland ausgegebenen Gesetzes aus der in
Tallinn befindlichen Bornwasserschen Buchhandlung auch in die Hénde der
estlindischen Bauern gerieten.Die Bauern des im Kreise Virumaa gelegenen
Gutes Jarve kauften von dem Kriiger in Liiganuse fiir 5 Rubel ein Exemplar des
livlandischenGesetzes und weigerten darauf, Hilfsarbeiter zum Roggenschnitt zu

geben.** Auch haben @е Bauern die fiir verschiedene Gouvernements

ausgegebenen Wackenbiicher verglichen und festgestellt, daß3 in livldndischen
Wackenbiichern die Zahl der beim Riegendreschen geleisteten Tage genau
angegeben wurde, weil das Gesetz vorschrieb, dafl 2/3 des Riegendreschens mit
den Frontagen der ordindren Fronen und am Tage geleistet werden muflte. Das

war die Anregung dafiir, daB in Estland Geriichte zu kursieren begannen, laut
welchen noch ein "richtiges", von den Gutsherren verheimlichtes "kaiserliches
Gesetz" bestehe, laut welchem das néchtliche Riegendreschen verboten wire und
alle Gutsriegen am Tage gedroschen werden miissen.®

Im August weigerten sich auf manchen Giitern des Gouvernements Estland

die Fronknechte, einen Teil der Hilfsfronen zu leisten oder die Gutsriegen nachts

zu dreschen. Am 14. August mufßite der Besitzer des Gutes Seidla den
Fronknechten nachgeben und es wurde vereinbart, daß von nun an die
Fronknechte die Hélfte der Gutsriegen am Tage, die andere Hélfte aber wie
vorher nachts dreschen werden. Die Geriichte vom Sieg der seidlaschen
Fronknechte verbreiteten sich schnell in der Umgebung.6

Wenn das von Gouvernementsregierung zur Unterdriickung des Widerstandes
der Bauern ausgesandte Strafkommando моп 100 Soldaten —ат
29. September 1805 auf dem Gute Kose-Uuemdisa ankam, entschlossen die
ortlichen Bauern, sich der Bestrafung zu widersetzen und riefen die Bauern von

Nachbarschaft zu Hilfe.

43 Kahk, J. Rahutused, 387-396.
44 Ibid., 405.
4 Ibid., 399-401.
46 Tbid., 406.
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In nidchsten zwei Tagen versammelten sich bei dem Kuivajoe Kruge Bauern

aus mehr als 7 Nachbargiitern. Sie bewaffneten sich mit Keulen, aber hatten auch
6 Jagdgewehre und eine Pistole. Der Bauernkrug hatte sich in einen Stab des
Aufstandes und ein Kriegslager verwandelt, wo man unter Fiihrung von K&lli
Toomas und seinen Gehilfen auch iibte zu marschieren. "Wir sprachen vieles

untereinander”, gestand spéter ein Bauernknecht Tiirgi Tonu," und einer wiegelte
den anderen auf und да wurde entschlossen, wenn es nétig ist, sich auch dem
Militdr zu widersetzen". Die Bauern waren iiberzeugt, dal man zu tun habe
"...nur mit einem alten Herrn Rosen (die Strafexpedition war gefiihrt vom

Gouvernementsregierungsrat Rosen — J. K.), wen die Gutsherren gesandt haben
und von dem der Kaiser nichts wiite."4’

In diesen Tagen hatten einige Bauern einen von ihren Anfiihrern, PGua Pdédrna

Mait, den Estlindischen Ko6nig genannt. Darauf hatte aber Mait, wie er vor dem
Gericht aussagte, geantwortet, daf3 er ja ein schoner Konig wére, wer nicht
schreiben kénne und wie konnte er dann seine Befehle bekannt machen. Es

scheint auch, daß Kdlli Toomas von einigen Bauern Gereral genannt wurde.*®
Am 30. September wurden die Bauern nach Kose-Uuemdisa gefordert. Kolli

Toomas und Harmi Ewart ließen die Bauern sich in Reih und Glied aufstellen
und marschierten in Kolonne zum Gutshofe. Baron Rosen, der die Soldaten ihre
Gewehre laden lie3, kam ihnen mit Militdr entgegen. Die auf dem Felde

stattgefundenen Unterredungen blieben ohne Erfolg — die Bauern deklarierten,
daß sie die Riegen nicht nachts dreschen werden und fragten Rosen,wo die zwei
Fuhren mit richtigem Gesetze, wo auf jeder dritten Seite die Unterschrift des
Kaisers stehe und was mit einem schwarzen und mit zwei roten Siegeln versehen

sei, geblieben sind. Wenn man den Bauern zu erkldren versuchte, daß fiir Livland
und Estland besondere Gesetze ausgegeben wiren, dann antworteten die Bauern,
daß Christ sein Blut fiir alle Menschen gleich vergossen habe und darum mii3ten
fiir alle gleiche Gesetze sein. Nach erfolglosen Unterredungen marschierten @е

Fronknechte zuriick zu Kuivajoe Krug. An demselben Tag kamen aus Tallinn
zuriick die Abgesandten, die versucht hatten, das livlindische Gesetzbuch zu

kaufen, aber ein solches nicht gefunden hatten. An folgendem Tage waren einige
Bauern in der Kirche und wenn am Ende des Kirchendienstes der Pastor die
amtliche Publikation iiber die Richtigkeit des estlindischen Bauerngesetzes
vorlas, entstand in der Kirche ein miirrisches Getdse.*

Am nidchsten Tage waren die beim Kruge versammelten Bauern sehr

kriegerisch gestimmt. Auch hatte sich ein Geriicht verbreitet, da3 die Soldaten

nur Platzpatronen hdtten. Um Mittag des 2. Oktober ndherte sich dem Gute eine
militdrisch geordnete Kolonne mit zwei aus Hemden gemachten Fahnen und

eigenartiger Militirmusik (eine Geige und eine als Trommel benutzte Ofentiir).
Ihnen entgegen kam Rosen, der die Soldaten in die Linie aufstellte. Wenn die
beiden Kolonnen sich einander ndherten verlor ein Bauer die Nerven, lief dem
kommandierendenKapitidn zu und fiel vor ihm auf die Knie. Die Soldaten, diees
fiir den Anfang der Attacke hielten, er6ffneten Feuer, woraufauch dießauern mit
ihren Keulen und einigen Feuerwaffen in Angriff gingen. Der erbitterte Kampf
dauerte eine Weile und einige Soldaten ergriffen Flucht. Am Ende entschieden
den Ausgang des Kampfes die Feuerwaffen der Soldaten. Von den Bauern fielen
6 auf dem Kampffelde und 3 starben spéter an ihren Wunden. Von der anderen

Seite wurden Kapitdn Muskein und Unteroffizier Filippov getdtet, 5 Soldaten

waren verwundet.

47 Kahk, J. Rahutused, 464466, 488.
“8 Ibid., 467.
4 Ibid., 470-476.
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Der Aufstand in Kose-Uuemdisa rief in Tallinn Panik hervor. Die

Gouvernementsregierung forderte militdrische Hilfe und am 31. Oktober —

20 Tage vor der Schlacht bei Austerlitz — wurde von Bauernunruhen in Estland
und von dem Aufstand in Kose-Uuemdisa Alexander I. vorgetragen. Der Kaiser

befahl, nach Livland und Estland je ein Reserveregiment zu senden. Wenn sich

spater ausstellte, dal die Lage nicht so gefdhrlich war, wurden die Regimenter
nicht gesandt.>

Die Regierungskommissionen, die die Bauerngesetze vorbereitet hatten,
wußten ganz gut, daß man, um den gleichen Effekt wie in Livland zu bekommen,
auch in Estland die Vermessung der Bauernldndereien durchfiihren miisse.

Ihrerseits weigerte sich die Estldndische Ritterschaft hartndckig das zu tun und

behauptete, dal die kostspieligen Landvermessungen die Gutsbesitzer von

Estland ruinieren wiirden. Man war genétigt, Verordnungen auszugeben, die den
nédchtlichen Riegendrusch einigermaflen begrenzten, aber mehr wollte man nicht

nachgeben.’! 1808 mußten die Regierungsbehérden sich mit der in Estland

ausgebrochenen Hungersnot befassen und 1809 gab Alexander I. einen Ukas aus,
der die estldndische Ritterschaft verpflichtete, das Bauerngesetz von 1804 zu

verbessern.s?
Wenn der sich 1810 versammelte estlindische Landtag es versuchte, sich dem

kaiserlichen Willen zu widersetzen, so wurde er von dem Zivil-Gouverneur
Baron Uexkiill am 10. Juni zu Ordnung gerufen und schon am 21. Juni wurde in
der speziellen Kommission fiir die Verbesserung des Bauerngesetzes ein Antrag
gestellt, daß man vielleicht zur Befreiung der Bauern schreiten miisse. Der

Gedanke war den Adligen nicht mehr so fremd, weil ja 1807 die Bauern in
Preuß3en frei erkléart waren.>3

Der Landrat Jacob Georg v. Berg besorgte sich die Unterstiitzung des

ehemaligen General-Gouverneurs von Estland, des Prinzen Oldenbourg, und
bekam iiber ihn die prinzipielle Einwilligung Alexanders I. Der Landtag von

1811 entschloß, die Leibeigenschaft in Estland aufzuheben, und das von einem

engeren Ausschufl ausgearbeitete neue Bauerngesetz wurde 1816 von dem Kaiser

bestitigt.>
Auch in Livland hatte sich die Bauernfrage kompliziert. Nach dem Gesetze

von 1804 miiten die Gutsherren, bei denen es sich nach Landvermessung
ausstellte, daß sie von Bauern Übermißiges gefordert hatten, die Bauern

kompensieren. Wie es sich herausstellte, hétte ungefdhr ein Drittel von

livlindischen Gutsherren eine solche Kompensation zu zahlen.’> Aber wenn die
Bauern frei erkldrt wiirden, fiel die Frage von der Kompensation automatisch

weg.
Eine gute Einsicht in die Standpunkte und Meinungen der livldndischen

Gutsherren geben die Materialien der Diskussion, die sich in Livland am

Vorabend der Bauernbefreiung entfaltete.

Eigentlich waren alle Diskussionsteilnehmer der Meinung, da man die

Bauern freilassen muf3 — die Frage war, wie es zu tun. "Jedem das seine. Dem
Gutsherrbleibe das Eigenthum des Landes, dem Bauer die freie Beniitzung seiner
Kraft ...", erkldrte H. v. Hagemeister, der die Diskussion eréffnete. Ein estnischer

Bauer, mit dem er gesprochen hatte, hitte das Bauerngesetz von 1804 mit einem

50 Kahk, J. Rahutused, 507.
31 Ibid., 524.

52 Ibid., 532-533.
53 Gernet, A. v. Geschichte, 141.
3 Tbid., 141-150.
35 Кахк Ю. "Остзейский путь" перехода от феодализма к капитализму. Крестьяне и
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alten Pferd mit neuem Sattel verglichen. Um die Lage der Bauern wirklich zu

verbessern, schlug Hagemeister vor, dem befreiten Bauer den erblichen Besitz

seines Gesindes zu lassen und das Maximum der Pachtsumme zu bestimmen.>®

Entgegengesetzter Meinung waren Gutsherren, die sich auf die Lehre von

А. Smith stiitzend behaupteten, daß der Gutsherr véllig freie Hiande hinsichtlich

der Bauern und ihrer Ladnder bekommen muf}, weil die gerechten Verpflichtungen
nur in freier Konkurrenz entstehen kénnten. "Nur aus freier Konkurrenz kann

sich das Rechte und Dauernde mit der Zeit entwickeln ...". Dabei wollte man die

Fronen beibehalten und dußerte zynisch die Meinung: "Ob man hierbei sich den

ackerbautreibenden Bauer als leibeigen denken oder frei nennen will, scheint auf

seine Verhéltnisse keinen besonderen Einfluß zu haben." Nur ein Teilnehmer der

Diskussion, der Kronlandmesser Schroder, wies darauf hin, da man die

Auflésung der Leibeigenschaft mit Hilfe des staatlichen Kredits durchfiihren

könnte.?”
Bis zu dieser Zeit dauerten die Klagen der Bauern iiber iibermißige

Leistungen. Mit der Freilassug der Bauern konnte man von allen diesen Sorgen
befreit werden, weil damit die Wackenbuch-Normen ihre gesetzliche Kraft
verloren. Ungeachtet dessen waren die Meinungen der livldndischen Adligen
geteilt, man zogerte, die Aufhebung der Leibeigenschaft auszurufen und erst,
nachdem der General-Gouverneur Paulucci den Landtag von 1818 im Falle der

Weigerunag mit seinem Riicktritt gedroht hatte, wurde entschieden, die Bauern zu

befreien.’
Nachdem die Gefahr entstanden war, daß auch in Kurland die Regierung eine

Land-Vermessung und Katastrierung durchfiihren 18В entschied sich auch die
kurldndische Ritterschaft fiir die Bauernbefreiung und das nach dem Beispiele
des estlindischen gemachte Gesetz wurde 1818 promulgiert. Das 1818 vom

Kaiser bestitigte livlindische Gesetz wurde 1819 ausgerufen.>®
In den Bauerngesetzen tiber die Befreiung war sehr detailliert vorgesehen, wie

man die Rente- und Dienstkontrakte zu schließen hatte. Zu Beginn jedes
Wirtschaftsjahres hidtten alle Knechte und Mégde sich bei dem speziell dafiir

eingesetzten Kirchspielmakler zu registrieren, und von den vom Makler

ausgestellten Listen hdtten spédter die Wirte die ihnen nétigen Dienstboten
auszusuchen. Schon lettischer Historiker B. Abers verdußlerte Zweifel dariiber,
daß alle solche Rente- und Dienstverhidltnisse eingefiihrt und betreffende
Dokumente zusammengestellt wiirden.®® Der Autor dieser Zeilen konnte in йеп
Archiven keine béduerlichen Arrendekontrakte im eigentlichen Sinne aus dem
zweiten Viertel des 19. Jh. finden. In einigen erhaltenen primitiven Vertrdgen, die

zwischen dem Gutsherren und Bauern geschlossen wurden, war kurz und biindig
geschrieben, daf die Bauernstellen fiir wackenbuchméßigenGehorch ausgegeben
wurden. Eigentliche Arrendekontrakte wurden nur mit Kriiger, Schmiede und

Miiller geschlossen.®! Es scheint, daßl in Wirklichkeit die Gutsherren in der Regel
den Bauern keine "freien Vertdge" aufdringen konnten.

Eine Hilfte der livlandischen Bauernwirte mufte nach dem Gesetze
Martinmas 1822, die andere Hélfte 1823 auf den Gutshéfen erscheinen und да
Bescheid geben, ob sie bereit wéren, noch 3 Jahre wackenbuchmaéßige
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Leistungen zu erfiillen (danach konnten die Leistungen beliebig erhéht werden)
oder, wenn sie das zu tun weigerten, miifiten sie sofort ihre Stellen rdumen und

sich anderswo hinbegeben. Diese den Bauern gédnzlich unverstdndliche Frage-
stellung empdrte die Bauern und 1822-23 weigerte sich ungefdhr ein Fiinftel der

livldindischen Bauernwirte, dieser Forderung zuzustimmen. Sie weigerten sich

auch ihre Zusage zu geben, ihre Gemeindebeamtenzu wihlen und sich von ihren

Stellen zu entfernen in der sicheren Überzeugung, daß bald das richtige
kaiserliche Gesetz ausgerufen wiirde, das ihnen die Freiheit und das Land gebe.s?

Um den Widerstand der Bauern zu brechen, wurden 1822-23 militdrische
Strafkommandos nach den Dérfern gesandt, die unter Flihrung der Adelsbeamten
den Bauern Priigelstrafen erteilten. In ihren Klagen und vor den Richtern

erkldrten die Bauern, daß3: "... wenn der Kaiser die Bauern freigelassen habe, da

gibt er ihnen auch das Land ...". Der Bauernwirt Pddra Jaak erklirte, daß "... er

von dem Gerichte bitte, seine Fronen zu vermindern und wenn es da nicht erlaubt

wird, da reicht er seine Klage bei dem Hochwohlgeborenen Zivil-Oberverwalter
in Riga ein, und wenn er auch da kein Gehor findet, da hat er Kraft genug, um

nach Petersburg zu gehen und da sich mit der untertinigsten Bitte an die
kaiserliche Majestét selbst zu wenden ...". Auf der Insel Saaremaa versuchte ein
reicherer Bauer nach Er6ffnung des neuen Gesetzes selbst das Krongut in
Arrende zu nehmen. Darauf baten die anderen Bauern, das Krongut unter ihnen
zu teilen. Einige Bauern erkldrten, daß sie nur dem Kaiser und Gott, nicht aber
den Gutsherren dienen wollten. Ein Bauer erklarte, dal man sein Land уоп т
nicht wegnehmen konne, aber "... er wolle und werde nicht dienen...". Die
Bauern erkldrten, da3 sie wie die auf der anderen Seite des Peipusseés lebenden
Kronbauern nur Geldrente dem Kaiser zahlen wollen. Man nannte auch die

genaue Summe, die man bereit war zu zahlen — 5 Assignationsrubel fiir einen
Talerwert von Land.®?

In einigen Féllen waren auch eigenartige "geschichtliche Motive" zu hdoren.
Am Ende des Jahres 1822 rapportierte der Landmarschal von Saaremaa, dal3 die
ortlichen Bauern untereinander viel von den alten Bauern-Burgen, die ihre
Vorfahren vor 700 Jahren zu ihrer Verteidigung benutzt hatten, und iiber ihre
Rechte als Ureinwohner gesprochenhétten. Pastor Haller von Rédpina rapportierte
im Januar 1823, daß Ortliche Bauern in Verzweiflung gesprochen hétten:
"... unsere Vorfahren sind ja auch von den Deutschen umgebracht worden." Aber
@е Bauern von Répina forderten, dal man sie von der gehaßßten Gutsfron befreie
und waren sicher, daß die Bauernlidndereien ihnen gehoren.®

Die Mißwachsjahre verursachten in Livland in den Jahren 184041 und 1845
46 eine schreckliche Hungersnot, es fanden Fille des Hungertodes statt, und
Bauern starben massenweise an den in den Dorfern grassierten Epidemien. Die
Gerilichte von der Auswanderung der Bauern in Nachbarsgouvernements
verbreiteten sich in Livland und Ende Mai 1841 kamen Bauern von den Kreisen
Cesis und Valga nach Riga und baten in der Gouvernementsregierung — weil sie
sich in Livland nicht mehr erndhren kénnen — um Erlaubnis nach Siid-Rußland

auszuwandern, um da Land zu bekommen. 1845-46 verbreiteten sich in Livland
die Geriichte, daß die Bauern, die in den griechisch-orthodoxen Glauben (in den

kaiserlichen Glauben) iibergehen, vom Kaiser Land bekdmen. 1845-46 trat

ungegzgihr ein Fiinftel von allen livldndischen Bauern in den "russischen Glauben"
über.
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Die Landfrage nahm von dieser Zeit an eine wichtige Stelle in den

Forderungen der Bauern an — obwohl sie nicht in der Art einer Forderung der

Riickgabe des Landes, sondern in verschiedenen, manchmal halb-phantastischen
Pldnen, das Land zu bekommen, formuliert waren. Es ist nicht ganz klar, warum

die Landfrage neben den Forderungen der Fronverminderung (die 1858 von

neuem sehr laut wurden) in 1840er Jahren akut wurde. Die Materialien der

Gemeindegerichte sprechen davon, dal die Fragen des Landeigentums in йеп
Dorfern gerade von 1840er Jahren an mehr aktual wurden. Die Bauernwirte

waren nicht mehr so bereit, den Knechten ihr "Lohnland" zu geben; die auf
Bauernldndern lebenden Héusler und Lostreiber wurden aus ihren Héausern
vertrieben.®Es scheint, daß mit der Vergroßerung der Menschenzahl und mit der

Entwicklung der geldwirtschaftlichen Beziehungen sich auch das Verhiltnis der
Bauern zu Fragen des Landeigentums einigermafen verdnderte.

Starke Unruhen brachen in diesem Jahr in Latgallien aus, als die Regierung
600 Bauern aus dem von Hunger geplagten Pskover Gouvernement nach Tobolsk
ibersiedelte. Das gab Anlaßß zu Geriichten, daß3 die "Regierung die Bauern

ibersiedle und ihnen die Freiheit gébe; es wurde auch gesprochen, dafl @е

Bauern, die zur Arbeit beim Bauen der Eisenbahnlinien gingen, frei werden. In

vielen Gegenden von Latgallien entstanden mit Stécken und Sensen bewaffnete

Bauernscharen, die ihre Dorfer verließen und wenn man sie hinderte, Widerstand
leisteten und dabei von den kleineren Militirkommandos ihre Gewehre

wegnahmen. Bei Nevel erhielt eine Schar von 2000 Bauern den Sieg iiber ein

großeres Militirkommando. "Wir werden niemandem etwas tun, werden uns nur

verteidigen," erkldrten die Bauern," und wollen nur zu unserem Kaiser gehen, um

ihm zu zeigen, mit welchem Brot unsere Herren uns nédhren." Die Bauern
deklarierten auch, daf sie lieber sterben als zu ihren Herren zuriickkehren. Nach

Berechnungen von Brezgo nahmen an dieser Auswanderungsbewegung ungefdhr
10 000 Bauern teil.®”

Im Sommer 1841 mußlite der General-Gouverneur dem speziell in der

Bauernfrage zusammengerufenen livldndischen Adelskonvent mitteilen, dal3
nach Meinung der Regierung die "freien Vertrdge", nach welchen die Gutsherren

beliebige Forderungen den Bauern stellen konnten (liber die tatsdchliche Lage in
dieser Hinsicht haben wir bei Behandlung der Gesetze von 18161819 schon
unsere Meinung verdußert), der Grund aller "Mißverhédltnisse" seien und

dagege:?B konnte nur die Riickkehr zu den Dienstregulierungen von 1804 Hilfe
leisten.

Um @е ritterschaftlichen Vorschlige vorzubereiten, rief der unlédngst
livlaindischer Gutsbesitzer gewordene aus Kurland stammende Hamilkar von

Folkersahm einige seiner Gesinnungsgenossen auf dem seinem Freunde
Fr. v. Sivers gehérigen Gute Oisu im November 1841 zusammen. Die da unter

Flihrung von Folkersahm ausgearbeiteten Vorschlidge sahen als eine temporére
Erleichterung die Wiedereinfiihrung von Regeln des Bauerngesetzes von 1804

vor. Die Adelskommission, ег diese Vorschlige iibermittelt wurden,
konstatierte: "Die offenkundige Vorliebe der Bauern fiir die Wackenbiicher
beweise hinldnglich, daß die durch sie festgelegte Dienstordnung keine
driickende sei." Aber fiir eine grundsidtzlichere Verbesserung der Lage schlug
man vor, da3 die Gutsherren einen wesentlichen Teil ihrer Bauernldndereien, als
im ewigen Besitz des Bauernstandes befindliches Land, abtriten, dafl sie nur

Mitgliedern des Bauernstandes zu Arrende geben und verkaufen kénnten. Der

Verkaufvon Bauernldndereien sollte beschleunigt werden, weil man dadurch das
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notige Kapital bekommen konnte, mit welchem die Giiter von Fronarbeit zu

Lohnarbeit iibergefiihrt werden konnten.s°
Auf dem Landtage von 1842 bildete sich aber eine starke Opposition, die die

Wiederherstellung der Regeln von 1804 genehmigte, aber sich jeglicher
Begrenzung der adligen Rechte auf das Landeigentum (hinsichtlich der

Bauernlédndereien) kategorisch widersetzte. Weil die Landtagsbeschliisse von

1842 die Regelung auf die Zukunft verschoben, war der General-Gouverneur
Pahlen gendtigt, mit seiner Verordnung die Regeln des Bauerngesetzes von 1804,
tiber die Regelung der Leistungen und iiber das Verbot der Einziehung der

Bauernlindereien, einzufiihren.”’
Von Oktober 1842 an wurde die Vorbereitung einem speziell von der

Regierung gebildeten Ostseekomitee iibergeben, wo auch die Deputaten von йег
Ritterschaft vertreten waren. In diesem Komitee hatten maf3gebenden Einfluf3 der
Doménenminister GrafKisselew und andere hohere Beamten, die das Prinzip
von der Regelung der Bauernverhiltnisse in den westlichen Regionen des
Zarenreiches (wo die Gutsherren Nicht-Russen waren) durchsetzen wollten.

Folkersahm, der ab 1845 an den Verhandlungen iiber die Bauernfrage wieder
teilnahm, bewies, dal die Wackenbiicher in der vorhandenen Form die Lage der
Bauern nicht verbesserten, weil die Landkultur fortgeschritten war und neue

frither nicht vorgeschriebene Arbeiten von den Bauern gefordert wurden.”!
Abschlieend kam das Ostseekomitee zum Beschluf3, daß3 ein Teil des dem Adel

gehdrenden Landes zur Sicherstellung des Bestehens vom Bauernstande "... fiir
immer zur unentziehbaren Benutzung den Bauerngemeinden zugestanden..."
wird.”? Dem Willen der hoheren Regierungsbehdrde konnte der Landtag sich
nicht widersetzen, und 1847 wurde der Text des neuen Bauerngesetzes vom

Landtag bestdtigt. Am 9 Juli 1849 wurde das Gesetz (vorlédufig fiir 6 Jahre) vom

Kaiser bewilligt und nach Verferti%ung der estnischen und lettischen

Übersetzungen 1850 in Wirkung gesetzt.”?
Bei der Einfiilhrung des livldndischen Bauerngesetzes von 1849 hatte der

General-Gouverneursich viel Miihe gegeben, um den Bauern von Anfang an klar
zu machen, dall sie Fronen nach Wackenbiichern leisten werden. Ganz anders
benahm man sich in Estland. Die Ritterschaft erreichte in letzter Minute, daf3 der
Gesetztext in diesem Sinne verdndert wurde, daB die anfénglich vorgesehene
Wiedereinfiihrung von Wackenbuchnormen auf wunbestimmte Zeit (bis
Durchfiithrung der Landvermessungen) verschoben wurde. Darum erhielt das
Gesetz viele Paragraphen, die die neueingefiihrten Fronen — Normen beschrieben
und nur einen Paragraphen, der die Einfiihrung dieser Normen verschob.’* Es ist

klar, daß diese Widerspriiche Anlaß zu verschiedenen Gerlichten und

Interpretationen gaben. Wieder wurden akut die wackenbuchméfßigen Normen

und die Bauern, die das neue Gesetz "studiert" hatten, erkldrten in vielen

Gegenden, ЧаВ sie den Hilfsgehorch nicht leisten werden. Von Anfang an waren

Bauernwirte kollektiv sehr aktiv und in vielen Fillen hielten Unterredungen mit

dem Gutsherren nicht Gemeindeilteste, sondern andere mehr aktive Bauern oder

wurde @е Titigkeit der Gemeindedltesten von anderen Bauern streng
iiberwacht.”” Die Bauern versammelten sich hdufig in den Krugstuben, um das

neue Gesetz zu lesen.’®
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Am Ende Mai, als schon auf vielen Giitern des siidlichen Teils des Kreises

Harju die Bauern den Hilfsgehorch verweigert hatten, wurde dorthin eine

militdrische Strafexpedition gesandt. Mit blutigen Kdorperstrafen zwang тап @е

Bauern, ein eidliches Versprechen zu geben, аВ sie nach neuem Gesetz (in der

gutsherrlichen Interpretation) Fronen leisten werden.

Auf dem Gute Mahtra entschlossen die Bauern, sich nicht strafen zu lassen
und riefen ihre Nachbarn zu Hilfe. Am 2. Juni umringten ungefdhr 800 Bauern
das Strafkommando, spontan brach derKampf los und @е Soldaten wurden in die
Flucht geschlagen (der kommandierende Kapitdn Boguzki wurde erschlagen).

Die Zerschlagung des Strafkommandos rief in Tallinn und Petersburg Panik
hervor. AufHilferufe des Gouverneurs von Estland entschloB man, Hilfstruppen
von Petersburg mit Kriegsschiffen nach Estland zu senden; spéter begrenzte man

sich mit Ortlichen Truppen. Von dem Aufstand in Estland schrieben viele
deutsche Zeitungen.”” "Zuerst hat mich diese Nachricht auf das Unangenehmste
beriihrt ..." gestand Alexander 11. dem Ritterschaftshauptmann A. v. Keyserling
am 12. Juli. "Ich begreife das Benehmen der Truppen in dem Handgemenge nicht
— sie haben

...
sich umringen lassen usw." Von seiner Seite klagte Keyserling

iber die Schwierigkeit der Losung der Bauernfrage: "1804 versuchte man die

Leistungen zu regulieren und hatte Unruhen; 1816 gab man die Freiheit ohne

Storung (wir wissen, da3 Keyserling wissend oder unwissend nicht die Wahrheit

spricht — J. K.); jetzt wo man wieder die Arbeit von 1804 aufgenommen hat, hat

man wieder Unruhen". Der Kaiser betonte, @аВ er wiinsche, da3 der Adel

"... zufrieden und die Bauern zufrieden sein mégen." "Sagen Sie dem Adel, wenn

er sich geirrt hat, soll er es offen gestehen und eilen, Verbesserungen in

Vorschlag zu bringen ..." sagte Alexander 11. am Ende der Audienz.”®
Heftige Bauernunruhen dauerten in Estland bis zum Herbst und ergriffen in

diesem Jahre mehr als 75 Giiter. Ihr wichtiges Resultat bestand darin, daß der
Versuch der estldndischen Ritterschaft eine neue Redaktion des Bauerngesetzes,
das das Recht, Fronen zu fordern aufunbestimmte Zeit verldngert hétte, 1860 im
Reichsrat durchfiel. Dabei wies der Vorsitzende des Reichsrats Fiirst Orlov auf
"... ungliickliche Umstidnde, die die Einfiihrung des neuen Bauerngesetzes in
Estland begleiteten ..." Auch in Estland wurden die Grundsétze des livldndischen

Bauerngesetzes eingefiihrt. In diesen Jahren endete mit Fiasko auch der Versuch
der livldndischen Ritterschaft, von den Grundprinzipien der Reform von 1849

loszusagen.”®
Wovon zeugen die gebrachten Situations- und Aktionsbeschreibungen?
Als erstes versuchen wir die Antwort auf die Frage zu bekommen, warum und

wogegen die Bauern eigentlich protestierten und kdmpften?
Schon in einem 1976 publizierten Artikel versuchten wir auszufinden, ob eine

Verbindung zwischen @ег ©Okonomischen Lage der Bauern und ihren
Protestaktionen wihrend der weitverbreiteten Unruhen existierte. Wir hatten

Angaben von dem ersten Viertel des 19.Jh. von Siid-Estland iiber die
okonomische Lage der Bauern und die Hohe ihrer Leistungen und auch iiber die

Verbreitung der Bauernunruhen in dieser Gegend (davon waren ergriffen 49

Giiter). Es stellte sich heraus, daß sich @е "... hauptsdchlichen Indizien der
okonomischen Lage der Bauern in йеп von Bauernunruhen ergriffenen Giitern

wenig unterschieden von den respektiven Merkmalen ш den Giitern, deren

Bauern nicht zum Kampfe schritten."®® Eigentlich wurden von den Bauernstellen
in den von Bauernunruhen ergriffenen Giitern verhéltnisméßig weniger Fronen
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gefordert als in den Giitern, wo die Bauern "ruhig" blieben — aber der Unterschied

war nicht bedeutend. Es gab keinen automatischen Zusammenhang zwischen der

Lage der Bauern und ihrer Bereitschaft zum aktiven Widerstand gegen die

Gutsherren. S. Gottsch hat recht, wenn sie schreibt: "Die Widerstandsaktionen

waren nicht willkiirlicher Reflex, sondern folgten sehr genauen Vorstellungen
dartiber, was das feudale System den Untertanen abverlangen durfte."' Schon

1961 hatte der Autor dieser Zeilen aufGrund der Analyse der Bauernunruhen in

Estland darauf hingewiesen, daß die Bauern "... vor den Richtern nicht so viel

tiber die Schwere der von ihnen geforderten Fronen oder iiber die Grausamkeit

der Bestrafungen sprachen, sondern immer von den unrechtmißig großen
Leistungen oder von unbegriindeten Strafen

...
In den Bauernunruhen

... klingt
manchmal sehr klar die Idee des eigenen Rechts ег Вачет ..."® Also

protestierten die Bauern dann, wenn von ihnen unrechtméßig viel gefordert
wurde, wenn die Grundprinzipien des funktionierenden Systems gestort wurden.

Es ist sehr schwer, quantitative Angaben iiber weitverbreitete Bauernunruhen
zu bekommen, weil die Dokumente oft nur von den von Unruhen ergriffenen
Gegenden sprechen, ohne die genauere Zahl oder Namen der von den Unruhen

ergriffenen Giitern anzugeben. In den hier gebrachten Diagrammen ist darum die
Zahl der Akte des Widerstands wihrend der Jahre der großeren Bauernunruhen
kleiner angegeben, als es in der Wirklichkeit war. Aber eins kann man auf Grund
dieser Diagramme behaupten — es gab keinen steten und bestédndigen Zuwachs
von Bauernunruhen vom Ende des 17.Jh. bis Mitte des 19. Jh. Es gab viele

Aufschwungswellen der Unruhen, die т ег Regel von einigen "duferen

Faktoren", wie z.B. der Thronbesteigung des Monarchen, der Einfiihrung von

neuen Steuern oder der Vorbereitung und Durchfiihrung einer Agrareform
veranlaßt wurden. Der Widerstandskampf der Bauern stellte an sich keinen
endlosen Marsch in Richtung der Aufhebung der feudalen Formation dar, wie das
Schema der marxistischen Geschichtsschreibung es vorschrieb. Schon in der
DDR sind die Forscher, die den tatsdchlichen Gang der Bauernbewegungen
untersucht haben, zu der Schluß3folgerung gekommen, daß3 es keinen béuerlichen

Kampfum die Liquidation des Feudalsystems gab. G. Heitz und G. Vogler haben
daraufhingewiesen, da3 "... die feudalabhéngige Bauernschaft subjektiv nicht die

Zerstorung der Feudalordnung, sondern die Entwicklung der fiir ihre Existenz

giinstigen Bedingungen, die Festigung und den Ausbau ihrer Positionen als
kleine Warenproduzenten anstrebte."B3

Nicht nur in der Phantasie des livldndischen Zivil-Gouverneurs Richter, wie

es in dem von ihm 1802 verfaßiten Rapport beschrieben ist, gestalteten sich
Schreckensbilder von den von aufklédrerischen Aufwieglern zu blutiger Rebellion

aufgehetzten Bauern.’* Wenn heftigere Bauernunruhen ausbrachen, fiirchtete
man auf vielen Giitern und auch in Stddten, daß alle "Stiefeltrdger" von den
Bauern erschlagen werden. Neben Merkel und Petri, deren 1796-1805 verfal3te

Kampfschriften einen wichtigen Einfluß auf die Agrargesetzgebung ausiibten,
gab es auch andere Deutsche, die mit den Bauern mitfiihlten. Im September 1805
hatte ein "freier Mann", Christoph Freihold, in dem Konuverer Kruge im Kreis
Läänemaa die Bauern aufgerufen, sich dem Strafkommando mit Gewalt zu

81 Géttsch, S. Widerstindigkeit leibeigener Untertanen auf schleswig-holsteinischen Giitern im
18. Jahrhundert. - HZ Bh 18, 369.

82 Kahk, J. Rahutused, 293.
83 Heitz; G., Vogler, G. Agrarfrage, bauerlicher Klassenkampf und biirgerliche Revolution in der

Untergangsepoche vom Feudalismus zum Kapitalismus. — Zeitschrift — &

Geschichtswissenschaft, 1980, 11, 1064.
84 Kapostins, A. Vidzemes zemnieku, 46-57.
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widersetzen. Die Untersuchung stellte fest, daß man es in diesem Fall mit einem

von seinem Gutsherrn vor 3 Jahren entflohenen Bauern zu tun hatte.®> 1821

verteidigte der livldndische Pastor Pabst aus "Menschenliebe", wie er selbst

aussagte, die Rechte der sich ihren Gutsherren widersetzenden Bauern und wurde

dafiir seines Amtes enthoben.?® 1817 wurde der estlindische Kreisarzt Stender

wegen Beihilfe zu den Bauern verddchtigt. In demselben Jahre hatte @ег

Schulmeister der Stadt Voru, Grosberg, eine Bittschrift fiir die Bauern verfaf3t.

1819 verfaßte der Rektor der Stadtschule von Haapsalu, Govinius, fiir die Bauern

eine Bittschrift, weil er nach seinen eigenen Worten "... die Menschenrechte

verteidigen wollte ..." 1822 erhielt die Gouvernementsregierung Information iiber

8 Kahk, J.Rahutused, 402.
% Zutis,' J. Vidzemes un Kurzemes zemnieku brivlaisana, 73-88.

Die Zahl der in Quellen angegebenen von Bauernunruhen ergriffenen Giiter auf dem Territorium

des gegenwirtigen Estlands (Gesamtzahl der Giiter iiber 1000) und Livland-Oesel (Gesamtzahl
ипрег 1000).
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"einen Deutschen", der den Bauern erkldrt hatte, dal die Bauern nach der

Freilassung fiir das Gut nicht mehr arbeiten miilten und ihre Bauernstellen sich

behalten kénnten.B”
Auch waren die Gertichte tiber die Franzdsische Revolution bis zu baltischen

Dorfern durchdrungen. Der Hausdiener des Gutes Mujanu Johanson erklirte, als

er fiir Beteiligung an dem Kauguruer Aufstande 1802 verhort wurde, da3 er zwei
Mal in der Woche die Zeitung lese und gut wisse, was in Frankreich geschehen
sei.B 1807 erkldrten zwei estnische Bauern, die von der Aufschreibung in die
Landmiliz heimkehrten, daß3 sie von den Franzosen die Freiheit entgegennehmen
wollten.?® Es gab Fille, wo die Bauern sich an das Schicksal ihrer Vorfahren
erinnerten und von ihren Vorrechten als Ureinwohner sprachen.

Aber alle diese Ideen waren nur Nebenerscheinungen und gingen nicht in den
Kern der stets funktionierenden béuerlichen Weltanschauung ein. Die auch
wihrend der Bauernunruhen vorherrschenden Ideen und Forderungen wurden

aus den alltdglichen Erfahrungen, aus dem selbstdndigen Studium verschiedener
behordlicher Verordnungen und Gesetze zusammengestellt. Als ein organischer
Bestandteil der béduerlichen Weltauffassung figurierten auch die allgemein-
menschlichen und christlichen Ideen tiber Gleichheit aller Menschen, die gerade
bei Herrnhutern stark betont wurden (Christ hat sein Blut gleich fiir alle
Menschen vergossen).

In dem von uns behandelten Zeitraum wurde den Bauern in den Kirchen bei

Er6ffnung verschiedener Verordnungen stdndig mitgeteilt, da sie Untertanen
des jeweiligen Monarchen sind. Und wenn dann aufregende Gertiichte tiber die

von der Regierung unternommenen Aktionen sich in den Doérfern verbreiteten,
dann erinnerten sich die Bauern daran und erkldrten selbstbewullt, daß sie

eigentlich Untertanen des Monarchen sind und im Grunde genommen ein solches

Zwischenglied, wie Gutsherr, nicht nétig hdtten. Der Bauer war gleichzeitig ein

Untergebener des Gutsherrn und ein Untertan des Monarchen, und in dem
Zustand der psychologischenErregung wihrend der Unruhenkonnte er leicht das
letztere tiibertreibend betonen und das erstere zeitweilig vergessen. Die

Drohungen "alle Deutschen zu téten" vernahm man nur in exklusiven Fillen und
immer in Verbindung mit erbittertem Abwehrkampf gegen Strafexpeditionen —

nie als eine in Angriffsmut gestellte Forderung.
Die Bauern konnten leicht aus dem Stande der mit schrecklichen Drohungen

verbundenen Erregung in den Stand der hoffnungslosen Unterwerfung
iibergehen. 10 der Seele des Bauern kdmpften der selbstbewußte Untertan des
Monarchen mit dem unterwiirfigen Untergegebenen des Gutsherrn. Wiéhrend

jedes Aufstandes standen nebeneinander Bauern, die zum entschlossenen

Widerstand aufriefen und Bauern, die kniefallend bereit waren, sich zu

unterwerfen.
Von der anderen Seite kann man sagen, daf in der Seele eines Gutsbesitzers

gleichzeitig ein riicksichtslos seine Bauern expluatierender Unternehmer und ein

sie patriarchalisch behandelnder Gutsherr lebten. Auf jedem Landtag gab es

Kédmpfe zwischen den die Interessen der Bauern in Riicksicht nehmenden und sie

ignorierenden Adligen. Graf L. A. Mellin, der aktiv an der Vorbereitung des

Bauerngesetzes von 1804 teilgenommen hatte, schrieb: "Es entstanden unter dem
Adel zwey Parteyen Fiir und Wider die Bauern und es herrschten heftige
Debatten."® Die Gutsherren konnten sowohl sehr philanthropisch-
patriarchalische als auch menschenfeindliche Gedanken über die Bauern

verdaulßern.

87 Kahk, J. Eesti talurahva, 91-92.

8 Kapostins, A. Vidzemes zemnieku, 48.
89 Kahk, J.Rahutused, 219-221.
% Mellin, L. A. Noch einiges iiber die Bauernangelegenheit in Liefland. Riga, 1824, 11.
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"Ich sage uns, denn unsere Leibeigenen gehoren zu unserer Familie, sie sind

unsere Kinder ...", schrieb Baron Rennenkampf 1818 und fragte: "Und warum

soll das schone Verhdltnis eines Vaters zu seinen Kindern zwischen Herren und
Bauern gestort werden? Das Leibeigen-Verhéltnis hat auch seine sehr guten
Seiten gehabt ..."°! Aber wenn Baron Rosen 1805 von aufstindischen Bauern in
Kose-Uuemdisa belagert war, schrieb er in machtloser Wut in seinem Rapport,
daß er den estnischen Bauern hochstens fiir eine sehr menschenédhnliche Kreatur
halten kann, die man nur mit schonungsloser Hérte behandeln miißte.”

Die Vorstellungen von typischen (einseitigen) Gutsherren oder Bauern sind
nicht im Einklang mit der geschichtlichen Wirklichkeit.

Als ein Kriterium der Eigen-Ideologie der Bauern kann man ihr Verhalten

zum Lanbesitz betrachten. Nie wurde von Bauern, jedenfalls im Baltikum, die

Forderung gestellt, daß man die Hofsldnder der Privatgiiter unter ihnen teilen
miiflte. Nach P. Blickle wurde der Grundbesitz des Adels im allgemeinen nicht

von Bauern unter die Frage %estellt und die Bauernunruhen waren hauptsächlich
gegen die Fronen gerichtet.”> Noch 1858 erklirte der Bauernwirt von Véhmuta,
Mart Miind, dem Gutsherrn: "... Gott verkauft nicht das Land. Er hat es uns

gegeben. Behaltet ihr euer Land und wir Bauern behalten das unsrige ..."%*
Die Geschichte der Agrarpolitik im Baltikum im 18.—19. Jh. ist eigentlich ein

Kampf um die Existenzmdglichkeiten der Bauernwirtschaft. Bis zum zweiten
Viertel des 19.Jh. geht es um die Hohe der Fronleistungen — um @е

wackenbuchméßigen Normen. Dann trat an die erste Stelle die Frage von dem

béduerlichen Landbesitz. Es war auf den Landtagen ein Kampf zwischen Sivers

und seinen Opponenten, zwischen den Ideen von Hagemeister und Bock,
zwischen Reformpldnen von Foélkersahm und den Ideen von Nolcken. Es ist
leicht zu sehen, dal objektiv die Plidne des ersten Lagers — die die Regulierung
der Bauernleistungen und den béuerlichen Landbesitz beflirworteten — mit den

Forderungen der Bauern zusammenfielen. Die Agrargesetzgebung im Baltikum

bewegte sich von einem - unter Druck der Zentralregierung — gewonnenen
Kompromif3 zu einem anderen. Unserer Meinung nach hat J. Peters vergeblich
einen zu starken Strich zwischen den gewaltlosen Widerstand der Bauern und

ihren Revolten gezogen.” Beide waren organische Teile des

Gutsherrschaftssystems in breiterem Sinne und wirkten in der Gestaltung der

geschichtlichen Entwicklung mit. Gerade wegen des hartndckigen Widerstandes
der Bauern und der periodisch ausbrechenden Bauernunruhen wurden die
schlimmsten Entwicklungsvarianten vermieden und beide — sowohl Guts- als

auch Bauernwirtscahaften — kamen aus den Reformen mit beachtenswertem

Entwicklungspotential aus. Was L. Enders iiber die in Brandenburg
durchgefiihrten Agrarreformen geschrieben hat, kénnte man auch tiberBaltikum

sagen. Als mit den Agrarreformen "... die Ablésung der Frondienste eingeleitet
und die Umwandlung des beschrdnkten béduerlichen Besitz- und Nutzungsrechts
am Grund und Boden in Grundeigentum reguliert wurde, vollzog der Staat (und
die Ritterschaften unter Druck der bduerlichen Forderungen — unser Zusatz, J. K.)
nur nach, was die Bauern seit Jahrzehnten forderten, widerstédndig zu erzwingen
suchten

... personliche Freiheit, Umwandlung der Dienste in Dienstgeld bis hin
zu vollem Eigentum und Unabhingigkeit von Patrimonialherrn."%

%1 [Rennenkampf]. Bemerkungen iiber die Leibeigenschaft in Liefland und ihre Aufhebung.
Kopenhagen, 1818, 2, 234.

92 Eesti NSV ajaloo lugemik, I. Tallinn, 1960, 43.

93 Blickle, P. Unruhen in stindischer Gesellschaft 1300-1800. — In: Enzyklopédie der deutschen
Geschichte, I. Miinchen, 1988, 105.

94 1858. aasta talurahvarahutused, 284.
%5 Peters, J. Eigensinn und Widerstand im Alltag, 92.

% Enders, L. Individuum und Gesellschaft. Biuerliche Aktionsrdume in der frithneuzeitlichen
Mark Brandenburg. -HZ Bh 18, 177.
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Mit den in der Mitte des 19. Jahrhunderts durchgefiihrten Reformen ging die Zeit
des Gutswirtschaftssystems zu Ende. An Stelle des Gutsherrn ist eigentlich der
Großlandbesitzergetreten, an Stelle des Bauern derKleingrundbesitzer oderFarmer.

Das gutsherrlich-béduerliche Dialog-Duell kam zu Ende mit einer vom Adel

zugegebenen und vom Kaiser bestdtigten Garantierung der Rechte des
Bauernstandes auf ihr Land. Zur Zeit — in dem komplizierten Prozesse der
Riickkehr zur Marktwirtschaft im Baltikum — ist die Frage von den

Moglichkeiten der Weiterexistenz des Bauerntums wiederum aktual geworden.
Man muf} sich von neuem iiber die Probleme der Erhaltung der béuerlichen
Lebensweise Gedanken machen.?’

Inwieweit diese Verallgemeinerungen nur fiir Baltikum mit ihrer spezifischen
staatlich-nationalen Struktur gelten, und inwieweit sie mehr allgemeinere ost-

europdische Entwicklungstendenzen widerspiegeln, das miissen weitere

komparativ-geschichtliche Studien zeigen.
:

SUSTEEM TALUPOEG-MÕISAHÄRRA-MONARH BALTIKUMIS

17.-19. SAJANDINI KONFLIKTSITUATSIOONIDE PÕHJAL

Juhan KAHK

Teoorjusel baseeruv modisamajandus arenes Baltikumis tdielikult vidlja 17.

sajandil ja joudis oma arengu 16ppjarku 19. sajandi keskel. Kogu selle aja jooksul
käis vOitlus mdisa ja talu vahel. Mdis piitidis talult voimalikult palju t66j6udu dra

votta ja talu seda véimalikult vdhe dra anda. Algusest 10puni sekkus Baltikumis
mõisa ja talu vahekordadesse energiliselt keskvoim. Juba talupoja kaebus kohtu-
või ametiasutusse oli protestivorm, sest tiiliasja lahendamine ldbirddkimiste teel

moisaga oli nurjunud. Viga sageli tdid talupoegade protestid kaasa karistuse kae-

buse esitamise eest. Kohale saadeti karistussalgad. Tekkisid kokkupdrked, mida

on késitatud iilestdusudena. Viimase sajandi jooksul on aadli agraarpoliitikat ja
talupoegade proteste (talurahvaliikumist) pohjalikult uurinud baltisaksa, eesti ja
lati ajaloolased. Erineva pdhjalikkusega on Idbi uuritud iile 620 vastupanuakti.
Nende uuringute tulemusi analiitisides on autor piitidnud leida uusi ldhtekohti
siisteemi talupoeg—mdisnik—monarh toimimise mdistmiseks.

Rootsi valitsuse agraarreformid 17. sajandi 16pul olid sel ajal kogu Euroopas ilm-

neva keskvOimu biirokraatliku sekkumise kohalik véljendusvorm. Redutseerides
moisaid tagasi riigile ja kehtestades kontrolli talupoegade t66jou kasutamise üle
esines riigivoimkorgfeodaali rollis, kes oli huvitatud oma viljarenditud mdisate toot-

misvoimsuse sdilimisest. Kuigi talude koormised nende mdisakohustusi fikseerivate
vakuraamatute sisseseadmisega tildiselt ei vahenenud, oli téhtis see, et riiklikult keh-
testati talupoegade poolt aktsepteeritud pdhimdte: nende koormiste sdltuvus nende
kdes oleva maa suurusest ja headusest. POhjasdja jdrel vois talupoegade olukord

ajutiselt halveneda, ent ilmselt jdi plisima nende digus mdisnike peale kaevata.
Juba 18. sajandi keskpaigast alates hakkas tsaarivalitsus ndudma, et koor-

mised viidaks uuesti sdltuvusse maast ja uuesti kehtestataks "rootsi normid".

Algas voitlus agraarreformide timber. Seda tdukasid tagant keskvdimu ja ka
kohalike mdisnike hirmu esile kutsuvad talurahvarahutused ning valgustus-
meelsete publitsistide kriitika. Esialgu keskenduti riigi poolt kontrollitavate
vakuraamatunormide kehtestamisele. Alates 19. sajandi teisest veerandist tdusis

esiplaanile talurahva digus nende késutuses olevale maale, kuigi ka vakuraamatu-
normide kiisimus jdi aktuaalseks ja tousis plahvatuslikult esile 1858. aastal.

97 Siehe dariiber Abrahams, R., Kahk, J. Barons and Farmers. Continuity and Transformation in
Rural Estonia. Goteborg, 1994.
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Konfliktide kdigus ilmnes selgesti nii mdisnike kui ka talupoegade omapidrane
kahestumine. Talupoeg oli iiheaegselt oma mdisahédrra alandlik teener 1а Ка
monarhi iseteadlik alam, kes suurte rahutuste ajal teatas, et mdisnikke ei ole iildse

vaja ja ta on ndus koormisi kandma ainult monarhile. Radikaalsed d@hvardused
koik saksad maha йа КОlа vaid d@drmise psiiiihilise drrituse korral. Kuigi
talupojad end mehiselt kaitsesid karistussalkade vastu, ei olnud nende vditlused

kunagi aktiivset pealetungivat laadi. Kuni 19. sajandi 18puni ei tdstatanud talupo-
jad kunagi eramdisate maade konfiskeerimise nduet, maatutele loodeti saada
maad kroonumdisatest. Samal ajal olid mdisnikud iihelt poolt oma talupoegi
halastamatult ekspluateerivad ettevdtjad, teiselt poolt aga nende hea kdekdigu
pdrast muret tundvad patriarhaalsed mdisahdrrad. Nii konservatiiv-patriarhaalsed
moisnikud kui ka talupojad tunnustasid vakuraamatunorme ja talupoegade digust
maale ning olid seega agraarpoliitilises vditluses objektiivselt liitlased.

Kogu 18.-19. sajandi agraarpoliitiline voitlus oli vditlus talupoja kaitse

reegleid tunnistavate ja mittetunnistavate aadli- ja riigipoliitikute vahel. Liiguti
ihelt kompromissilt teisele. Kuni 19. sajandi keskpaigani kehtisid talu teatud

mddral kaitsvad reeglid. Siisteem talupoeg-mdisahdrra—monarh toimis Baltiku-
mis lldpptulemusena selliselt, et hoiti dra talu lileméaédrane ndrgenemine. Nii mõis
kui ka talu védljusid 19. sajandi keskpaigas lopule joudnud reformiperioodist
lisnagi tugeva arengupotentsiaaliga, kuid ka teisenenuna — mdisahérrast oli
saanud suurmaaomanik ja talupojast viikemaaomanik.

TPEYI'OJIBHUK “KPECTbAHUH-lIOMEIIUK-MOHAPX” B

СИСТЕМЕ АГРАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В

ПРИБАЛТИКЕ ХУП-ХIХ ВЕКОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Юхан КАХК

По результатам изучения многочисленных исследований, посвященных

аграрной политике и крестьянским волнениям в Прибалтике ХУП-ХIХ вв.,

дается обзор аграрно-политического развития края через призму B3a-

имоотношений крестьянства, помещиков и властей.

В конце ХУП в. шведская администрация ввела в Прибалтике новый,
приспособленный к местным условиям порядок налогообложения: исходить

при возложении повинностей прежде всего из производственного потенциала

крестьянских дворов. Объем и характер повинностей должны были быть

соразмерными площади и качеству крестьянской земли, которая измерялась и

оценивалась под государственным контролем.

С середины ХУШ в. царское правительство принудило помещиков

вернуться к “шведской” системе. До второй четверти ХIХ в. крестьяне,

выступая против помещиков, требовали не отмены повинностей вообще, а

лишь их соответствия государственным нормам. Во второй четверти ХIХ в.

крестьяне выступали уже с требованиями наделения их землей, причем

землей казенной, а не отобранной в порядке конфискации у помещиков,

права собственности на землю и урегулирования повинностей.

В ходе решения этих вопросов дворянство разделилось на два лагеря — на тех,

кто считал, что число повинностей следует увеличить, а крестьянские земли

передать в дворянскую собственность, и на тех, кто был согласен в той или иной

мере учитывать интересы крестьян в части повинностей и владения землей. В

конечном итоге возобладала политика компромиссов, которая и стала

доминировать в аграрно-политическом развитии Прибалтики.
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